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  G E F A H R E N  F Ü R  M E N S C H  U N D  U M W E L T  

Gefahr 

 

Verursacht schwere Augenschäden. (H318) 
Gefahren für die Umwelt:  WGK 2  

 

  S C H U T Z M A S S N A H M E N  U N D  V E R H A L T E N S R E G E L N  

 

 

 

 
  

Bei Stäuben Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten. Gefäße nicht offen stehen lassen. Beim 
Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden.  

 

Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Einatmen von Stäuben vermeiden. Berührung mit Augen und Haut 
vermeiden. Vor jeder Pause und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. 
Nach der Arbeit bzw. vor längeren Pausen Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von 
Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen!  

 

Hautschutzmittel: siehe Hautschutzplan. 

 

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort lagern. Lagerbedingungen beachten! Beim Umfüllen in andere 
als Originalgebinde: Mindestens die vereinfachte Kennzeichnung mit eindeutiger Bezeichnung und 
Gefahrenpiktogrammen dauerhaft und gut sichtbar anbringen. 
Vorratsmenge am Arbeitsplatz: 8 g 
Augenschutz: Korbbrille! 
Atemschutz: Bei Staubentwicklung Atemschutzgerät verwenden. 
Handschutz: Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden. 

Geeignetes Material 

Nitril 

Materialstärke 0,4 mm 

Durchdringungszeit >=480 min 
Hautschutz: Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 
Schutzkleidung: Alkalibeständige Schutzkleidung! 

 

Chemieübliche Arbeitskleidung.  

V E R H A L T E N  I M  G E F A H R E N F A L L  
 

Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. 

 

Bei der Beseitigung größerer Mengen von ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Atemschutz tragen. Unter 
Staubvermeidung mit Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine (geeignet für die Zone und entzündbare Stäube) 
aufnehmen und entsorgen! 

 

Produkt brennt unter normalen Umständen nicht. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Produkt 
selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, 
Wassersprühstrahl  

 

Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden, Gewässer und 
Kanalisation verhindern!  

  E R S T E  H I L F E  
 

 

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie "Stabile 
Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden keimfrei 
bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. augenärztliche Behandlung. 
Symptomatisch behandeln 
Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern 
mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenärztliche 
Behandlung. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Bei Reizung Augenarzt 
konsultieren. 



Nach Hautkontakt: Haut mit viel Wasser spülen. Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen. Keine 
besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Einatmen: Verletzte Person unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atemnot Sauerstoff 
inhalieren lassen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung: Beatmungshilfen benutzen. Für Frischluft sorgen. Bei 
intensivem Einatmen von Staub sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Mund gründlich mit Wasser spülen. Bei 
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  

  S A C H G E R E C H T E  E N T S O R G U N G  

  Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! 

 

EAK-Abfallschlüssel 

594 

Detergentien- und Waschmittelabfälle 

Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gelten als Empfehlung. Eine 
endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen. 

 


